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Disease-Management-Programme 

DMP für Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 
aktualisiert 
Berlin, 21. Januar 2016 – Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat das strukturierte Behandlungsprogramm (Disease-
Management-Programm, DMP) für Patientinnen und Patienten mit Dia-
betes mellitus Typ 2 in allen wesentlichen Punkten aktualisiert. Einen 
entsprechenden Beschluss fasste der G-BA am Donnerstag in Berlin. 
Derzeit werden rund 4 Millionen Versicherte nach den Vorgaben des 
DMP Diabetes mellitus Typ 2 betreut.  

Dazu erklärte Dr. Regina Klakow-Franck, unparteiisches Mitglied des  
G-BA und Vorsitzende des Unterausschusses DMP: 

„Mit der Aktualisierung der DMP-Anforderungen stellt der G-BA sicher, 
dass die Behandlung der eingeschriebenen Versicherten weiterhin dem 
aktuellen Stand des medizinischen Wissens entspricht. Sämtliche diag-
nostischen, therapeutischen und qualitätssichernden Maßnahmen wur-
den anhand aktueller Leitlinien überprüft und bei Bedarf angepasst oder 
ergänzt. Beispielsweise heben die neuen DMP-Anforderungen stärker 
als bisher hervor, dass für den Blutzucker Zielwerte festzulegen sind, die 
Alter, Begleiterkrankungen oder auch Symptomfreiheit des Patienten 
berücksichtigen. Da Langzeitkomplikationen ebenso wie akute Unterzu-
ckerungen vermieden werden sollen, spielt die richtige Einstellung des 
HbA1c innerhalb eines empfohlenen Zielkorridors eine große Rolle. Die 
Therapieempfehlungen zu blutzuckersenkenden Arzneimitteln hat der 
G-BA an die aktuelle nationale Versorgungsleitlinie angepasst. Grundle-
gend überarbeitet wurden auch die Vorgaben hinsichtlich des diabeti-
schen Fußsyndroms. Hierbei haben präventive Maßnahmen einen höhe-
ren Stellenwert als bisher.“ 

Neben der inhaltlichen Aktualisierung des DMP beschloss der G-BA 
auch eine Anpassung der Anforderungen an die Dokumentation der Be-
funde, der therapeutischen Maßnahmen und der Behandlungsergebnis-
se. Die detaillierten Informationen sind dem Beschlusstext sowie den 
Tragenden Gründen zu entnehmen, die in Kürze auf den Internetseiten 
des G-BA veröffentlicht werden. Das aktualisierte DMP Diabetes mellitus 
Typ 2 wird als weitere Anlage in die DMP-Anforderungen-Richtlinie auf-
genommen, die bisherigen Regelungen in den Anlagen der Risikostruk-
tur-Ausgleichsverordnung (RSAV) werden entsprechend entfallen.  

Der heutige Beschluss wird dem Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) zur Prüfung vorgelegt und tritt nach Nichtbeanstandung und am 
ersten Tag des auf die Veröffentlichung im Bundesanzeiger folgenden 
Quartals in Kraft. 

http://www.g-ba.de/
http://www.g-ba.de/presse-rss
https://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/83/
https://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/dmp/51/
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er 
bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, 
die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog 
der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitäts-
managements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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